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Art. 8b  
 

Abs. 4 Eingezonte oder durch andere bodenverändernde Nutzungen beanspruchte Frucht-
folgeflächen sind zu kompensieren. Von der Kompensation kann wird abgesehen 
werden, sofern 
 
a die Beanspruchung in Erfüllung einer gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufgabe erfolgt oder für die Umsetzung eines im kantonalen 
Richtplan bezeichneten Vorhabens erforderlich ist, 
 
b eine in der Landwirtschaftszone zonenkonforme Baute oder Anlage 
realisiert wird oder 
 
c die Beanspruchung für ein Materialabbau- oder Deponievorhaben 
für eine Dauer von höchstens 30 Jahren erfolgt. 

 

 
 
 
 


